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Notwendigkeit ethischer Kontextualisierung 

Die Neutralität von Staaten wird oft mit einem von zwei Urteilen versehen. Zum ei
nen wird sie mit dem politischen Urteil versehen, dass Neutralität ein Zeichen von po
litischem Opportunismus sei, der aus Schwäche erwächst. Das wird bereits im Melier
dialog des Thucydides im 4. Jahrhundert vor Christus deutlich. Um sich selbst zu ret
ten, schlugen die neutralen Melier den Athenern vor, »eure Freunde« und »niemandes 
Feinde zu sein«2. Zum anderen wird Neutralität mit dem moralischen Urteil der Indiffe
renz versehen. »Man muss immer Partei ergreifen. Neutralität hilft dem Unterdrücker, 
niemals dem Opfer. Stillschweigen bestärkt den Peiniger, niemals den Gepeinigten«, so 
der Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Elie Wiesel in seiner Rede anlässlich der 
Verleihung des Friedensnobelpreises.3 Neutralität scheint nicht besonders moralisch zu 
sein – zumal, wenn klar ist, wer der Unterdrücker ist. 

Beiden Urteilen, dem politischen und dem moralischen, und damit den Vorwürfen 
der politischen Schwäche und der Gleichgültigkeit halten neutrale Staaten entgegen, 
dass sich aus dem Status der Neutralität Handlungsmöglichkeiten ergeben, die einen 
Beitrag zur Bewältigung von Gewaltkonflikten zwischen Staaten leisten, dass Neutrale 
trotz oder gerade wegen ihre Status Gutes tun. So betont etwa Österreich angesichts der 
Aggression Russlands gegen die Ukraine, dass Neutralität eben nicht mit Gleichgültig
keit gleichzusetzen sei,4 und stellt humanitäre Hilfe bereit. 

Argumente und Debatten über das Handeln neutraler Staaten und die Neutralität an 
sich entwickeln sich demnach häufig um die Frage, inwiefern es gerechtfertigt und an
gemessen ist, neutral zu sein. Sie nehmen also ethische Beurteilungen der Neutralität 
vor. Problematisch ist dabei jedoch, dass ethische Positionen und deren Grundannah
men, die zu Bewertungen der Neutralität herangezogen werden, nur selten bis gar nicht 
offengelegt werden und sogar häufig vermischt werden. Dies zeigt sich etwa in der ver
tretenen Position, dass Neutralität kein Selbstzweck sondern ein temporäres Mittel zur 
Erreichung politischer Ziele sei.5 Demgegenüber steht die Position, die Neutralität als 
Selbstzweck bezeichnet, ausgedrückt etwa durch das Argument, »Österreich war neu
tral, Österreich ist neutral, Österreich wird auch neutral bleiben«6. 
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124 Recht und Ethik der Neutralität 

Ziel dieses Beitrags ist es, grundlegende Fragen ethischer Beurteilungen der Neutra
lität zu klären. Der Beitrag untersucht, (1) was es bedeutet, Neutralität einer ethischen 
Betrachtung zu unterwerfen, (2) wie eine solche Betrachtung gestaltet sein kann und (3) 
welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Dazu geht er im Folgenden zunächst auf Un
terscheidung zwischen einer moralischen und einer ethischen Beurteilung der Neutra
lität ein. Darauf aufbauend erfolgt eine Zusammenfassung einer idealtypischen Inter
pretation und Beurteilung von Neutralität. Dies bereitet den Weg einer differenzierte
ren Einordnung und Auseinandersetzung mit Neutralität vor dem Hintergrund der drei 
großen ethischen Traditionen von Tugendethik, Dentologie und Utilitarismus und de
ren Beurteilung der Legitimität von Krieg. Angesichts unterschiedlicher ethischer Posi
tionen zur Neutralität betont der letzte Teil die Notwendigkeit einer politischen Debatte 
darüber – gerade in einer Demokratie, in der Neutralität alle etwas angeht. 

Moral, Ethik und Bedeutungszuweisungen 

Der Ausgangspunkt dieses Beitrags ist, dass tatsächlich ethische Auseinandersetzungen 
oftmals durch drei Faktoren erschwert werden. Zunächst durch eine Reduktion auf ju
ristische Fragen. Daneben sind es aus Sicht der politischen Ethik und der politischen 
Theorie zwei weitere Faktoren, die eine ethische Kontextualisierung von Neutralität ver
hindern. Deren Konsequenzen bilden den analytischen Ausgangspunkt dieses Beitrags. 

Erstens, wenn von »Ethik« im Kontext von Neutralität die Rede ist, ist oft »Moral« ge
meint (z. B. im Sinne einer moralischen Beurteilung von Neutralitätspolitik). Allerdings 
steht eine Gleichsetzung von Ethik und Moral einer ethischen Kontextualisierung ent
gegen. In diesem Beitrag wird daher zwischen Moral und Ethik unterschieden7: »Moral« 
(und in Folge »moralisch«) ist, wie menschliche Beziehungen Kraft ihrer Menschlichkeit 
(d. h. einer bestimmten Gesinnung) sein sollten. »Ethik« (und in Folge »ethisch«) hinge
gen, ist, welche Beziehungen Menschen mit anderen Menschen haben sollten Kraft ihrer 
speziellen Beziehungen (d. h. einer bestimmten Verantwortung) die sie bereits haben (z. 
B. in Familien, Freundschaften, aber auch in und zwischen Staaten).8 

Es mag zum Beispiel für den Einzelnen ohne politische Verantwortung verwerflich 
sein, Gewalt anzuwenden (aus moralischen Gründen). Für jemanden mit politischer Ver
antwortung (etwa für den Staat und seine Bürger:innen) kann die Anwendung von Ge
walt (aus ethischen Gründen) zum Schutz der Bürger:innen hingegen legitim sein. Poli
tische Ethik (»Verantwortungsethik«) richtet sich daher an die Verantwortlichen in der 
Politik, die ihr Handeln entsprechend bestimmter Regeln einer Gemeinschaft und den 
Folgen davon orientieren müssen. So ist es etwa ethisch vertretbar, wenn Politiker:innen 
Kompromisse eingehen, um die Folgen für diejenigen abzufedern, für die sie verant
wortlich sind. Politische Moral (»Gesinnungsethik«) hingegen richtet sich an jene, die 
keine politische Verantwortung tragen und daher frei sind auf Grundlage ihrer Über
zeugungen über politische Handlungen und deren Folgen zu urteilen.9 

Diese Unterscheidung zwischen Ethik und Moral führt häufig zur Annahme, dass 
politische Ethik angewandte Ethik sei oder sein sollte. Dadurch werden politische Prinzi
pien den privaten gleichgesetzt. Diese Annahme ist irreführend, weil diese Art von Ethik 
verschreibend und nicht beschreibend ist.10 Darüber hinaus ist diese Analogie, wenn wei
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tergeführt und übertragen auf Staaten, irreführend, weil sie oft bereits mit einem mora
lischen Urteil versehen wird. Im politischen wie im privaten Leben ist jemand Neutrales 
nicht unbedingt jemand, der gemocht wird.11 

Zweitens, Konzeptionen und Beurteilungen von Neutralität verändern sich, sowohl 
wenn sie abhängig von einer bestimmten Vorstellung von politischem Zusammenleben 
sind, das heißt einem ethischen Programm12, als auch wenn sie selbst Teil eines politi
schen Ziels sind. Zwar gibt es ein minimales Alltagsverständnis von Neutralität im Sin
ne des Wortes (etwa »unparteiisch«/»dazwischen«). Allerdings ist die politische Bedeu
tungszuweisung eine, die einem ständigen Wandel unterliegt und von rechtlichen und 
politischen Interpretationen geprägt ist – sowohl in einem moralischen Sinne, dass Neu
tralität in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht existieren darf (bedingt etwa durch 
ein bestimmtes Verständnis von Menschlichkeit), als auch in einem ethischen Sinne, dass 
Neutralität als ein Wert von gemeinschaftlichen Beziehungen (z. B. zwischen Staaten)13 
einem Ziel zuträglich ist oder eben nicht. 

Die Bedeutung, die der Neutralität beigemessen wird, ist immer abhängig von der 
Struktur der internationalen Gemeinschaft in einem gegebenen historischen Moment 
(siehe hierzu auch den Beitrag von Miloš Vec in diesem Band). Entgegen diesem relatio
nalen Verständnis von Neutralität – und in Folge dessen ethischer Beurteilung – wird 
Neutralität häufig als Teil der juristischen Qualität von Staaten (z. B. deren Verfassung) 
angesehen, aus der die Regeln von Neutralität logisch abgeleitet werden können, unab
hängig von historischen Entwicklungen.14 Das unabhängige »Recht« wird dann als das 
einzig akzeptierte Mittel angesehen, um Probleme zu lösen (vgl. Tabelle 1).15 Damit wird 
auch eine moralische, gesinnungsethische Beurteilung möglich. 

Tabelle 1: Idealtypische Interpretationen und Beurteilungen von Neutralität 

Rechtliche Interpretation 
(z. B. anhand vom Regeln) 

Politische Interpretation 
(z. B. anhand von Notwendigkei
ten) 

Abhängigkeiten 
von Regeln und Werten 

Abhängig Unabhängig 

Auswirkungen auf interna
tionale Gemeinschaft 

Kausalitäten von Regelungen 
führen zu Effekten 

Arrangements von Praktiken und 
Werten führen zu Zielen 

Beurteilungen 
ethisch/moralisch 

Gesinnungsethik 
(Moral) 

Verantwortungsethik 
(Ethik) 

Eigene Darstellung 

Die Regeln der internationalen Gemeinschaft (z. B. ausgedrückt durch internatio
nales Recht und Neutralität als Teil davon) besitzen jedoch selten eine unabhängige 
normative Existenz.16 Vielmehr sind sie abhängig von der politischen Bedeutungs
zuschreibung und damit verantwortungsethisch zu beurteilen. Es ist daher sinnvoll, 
zwischen unterschiedlichen Zugängen zur Neutralität wie Instrument, Grundprinzip, 
Bezugspunkt und Spannungspunkt zu unterscheiden (siehe hierzu den Beitrag von 
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Martin Senn in diesem Band). Neutralität und Neutralitätspolitik kann ein Instrument 
sein, das nationale Interesse zu verfolgen.17 Historisch gesehen ist Neutralität aber 
immer auch eine Strategie gewesen, um Interessen zu verfolgen, nicht nur für kleine 
Staaten18 und für manche war und ist sie ein identitätsstiftendes Grundprinzip. 

Die historische Entwicklungen der unterschiedlichen Interpretationen von Neutra
lität zeigen, dass Neutralität eine unabhängige Rolle in Zeiten des Friedens spielen kann, 
etwa bei der Entwicklung von Normen.19 Neutralität kann auch eine unabhängige Rolle 
spielen, wenn sie ein Spannungspunkt zwischen unterschiedlichen Normen ist. Deut
lich wird dies, gerade am österreichischen Beispiel, an der Interpretation von Neutralität 
und Solidarität, etwa im Kontext von regionalen Sicherheitsarchitekturen wie jener der 
Europäischen Union (EU).20 Die ganze Bandbreite an Neutralitätsverständnissen und 
die Notwendigkeit einer ethischen Einordnung wird jedoch immer in Zeiten von Krieg 
deutlich. Zuvor ist allerdings eine generelle Einordnung von Neutralität in die wesentli
chen ethischen Traditionen angebracht. 

Ethische Traditionen und Neutralität 

Angesichts der Vielzahl ethischer Traditionen und Theorien21 beschränkt sich dieser Bei
trag auf eine Reduktion auf die drei vielleicht prominentesten ethischen Konstrukte und 
Referenzrahmen. Diese fokussieren jeweils auf Tugenden (Tugendethik), Pflichten (Dento
logie) und Konsequenzen (meist Utilitarismus). Diese drei »Traditionen« können entspre
chend ihrem Analyse-, Inhalts- und Praxisfokus sowie ihrer ideologischen Natur (von ei
nem Fokus auf Prinzipien, hin zu einem auf Interessen) unterschieden werden. Dadurch 
ergibt sich ein umfassenderes Bild, wie das Konzept und die Praxis von Neutralität von 
der jeweiligen Tradition interpretiert werden können (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Ethische Traditionen und Neutralität 

Prinzipien ↔ Interessen 
Tugendethik Deontologie Utilitarismus 

Inhalt Tugenden 
z. B. Handlungen an
gesichts was für ein 
Mensch man sein sollte 

Pflichten 
z. B. Handlungen 
angesichts Erlaubtem 
und Verbotenem 

Konsequenzen 
z. B. Handlungen 
angesichts von deren 
Konsequenzen 

Praxis Motivation Recht Pragmatismus 
Neutralität Charakter/Weisheit 

entsprechend 
wenn rechtlich gebo
ten 

wenn politisch erfor
derlich 

https://doi.org/10.14361/9783839424452-008 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839424452-008
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Jodok Troy: Ethische Beurteilungen der Neutralität – Eine Einordnung 127 

Prinzipien ↔ Interessen 
Tugendethik Deontologie Utilitarismus 

Österreichische 
Neutralität 

Neutralität als Instru
ment für gute Dienste 
in der internationalen 
Gemeinschaft 

Verfassungsrang der 
Neutralität 
Pflichten aus dem 
Völkerrecht/UN-Mit

gliedschaft 

Zustimmung zur »im

merwährenden Neu
tralität« angesichts 
des geopolitischen 
Kontextes 

Eigene Darstellung 

Tugendethik fokussiert, entsprechend ihrem Namen, auf Tugenden. Die Frage ist 
nicht, »was soll man tun?«, sondern »was für ein Mensch sollte man werden?« Die lange 
Geschichte der Variationen von Tugendethik, zumindest seit Aristoteles22, stellt den 
Charakter des Menschen in den Mittelpunkt ethischer Bewertungen und fokussiert 
auf die Praxis von Handlungen (daher auch der Fokus auf »praktische Weisheit«).23 
Dementsprechend kann Neutralität eine hilfreiche Charaktereigenschaft und Praxis 
sein, wenn sie hilft, das Ziel zu erreichen, ein besserer Mensch zu werden. Umgelegt auf 
einen Staat, bewertet Tugendethik Neutralität als ein Mittel, um ein »besserer« Staat zu 
werden.24 

In anderen Worten, die »guten Dienste« eines neutralen Staates, wenn die Motivati
on dazu eine selbstlose ist, sind die logische und gute Konsequenz von Neutralität. Um
gekehrt formuliert, wenn ein Staat neutral ist, sind die »guten Dienste«, die dadurch 
ermöglicht werden, eine ethische Notwendigkeit. Der Staat wird dadurch ein besserer, 
weil es in seiner »Natur« liegt, diese Dienste anbieten zu können. Nachvollziehbar ist da
her die regelmäßige Betonung im Außenpolitischen Bericht Österreichs, dass Neutrali
tät als »Plattform für Dialog«25 genutzt wird und genutzt werden soll oder Österreichs 
Bemühen um Funktionen in den Vereinten Nationen26. 

Deontologie, repräsentiert durch ihren bekanntesten Vertreter Immanuel Kant27, fo
kussiert auf Pflichten und damit auf die Handlungen angesichts von Ge- und Verbote
nem.28 Der praktische Fokus liegt entsprechend meist auf der Einhaltung des Rechts. 
Dementsprechend ist Neutralität ethisch vertretbar und gut, wenn sich deren Praxis an 
die entsprechenden Regeln hält und diese konsequent umsetzt. Ausgangspunkt für die 
Praxis aus dieser Perspektive ist somit zum Beispiel (innenpolitisch) der Verfassungs
rang der Neutralität und (außenpolitisch) die völkerrechtlichen Bestimmungen von Neu
tralität. Deontologische Argumente für die Neutralität werden häufig im Gleichklang 
mit den Konsequenzen der Einhaltung dieser Regeln vorgebracht. Zum Beispiel, dass 
die Einhaltung internationaler Rechtsnormen im Eigeninteresse des neutralen Staates 
liegt.29 

Das Problem ergibt sich in dieser Tradition u.a. aus der Tatsache, dass Staaten oft in 
eine Schere von mehreren Pflichten geraten. Pflichten des Neutralen (z. B. durch natio
nales und internationales Recht) sowie gleichzeitige Pflichten aus der Mitgliedschaft in 
einer internationalen oder supranationalen Organisation (z. B. der EU). Wie sich nach
folgend zeigt, kann diese Schere letztlich nicht aufgelöst werden. Vielmehr ist es ein poli
tisches Problem, wie den unterschiedlichen Pflichten nachgekommen werden kann und 
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soll. »Politisch« meint daher, dass diese Schere aufgegriffen und darüber gestritten wird, 
sie also »politisiert« wird (siehe dazu auch den Beitrag von Martin Senn in diesem Band). 

Utilitarismus fokussiert auf die Konsequenzen von Handlungen.30 Einer der bekann
testen Vertreter des Utilitarismus ist John Steward Mill und sein gleichnamiges Werk.31 
Der Fokus in der politischen Praxis liegt bei ethischen Traditionen des Utilitarismus auf 
Pragmatismus. Neutralität ist dann ethisch, wenn ihre Pragmatik – das heißt ihre Kon
sequenzen – einen Nutzen für die Mehrheit der von diesen Konsequenzen Betroffenen 
haben. Ethische Traditionen wie der Utilitarismus sind zu den teleologischen Strömun
gen zu zählen da »moralisches Verhalten eine größtmögliche Gesamtmenge an Nutzen 
über alle Betroffenen hinweg anzielen« muss.32 Neutralität ist somit dann ethisch »rich
tig,« wenn sie politisch erforderlich ist. 

Das Argument, dass die Genese der österreichischen Neutralität (insbesondere die 
Zustimmung zur »immerwährenden Neutralität«) aus pragmatischen (außen- wie in
nenpolitischen) Gründen erfolgte33, ist auch ein ethisches in der Tradition des Utilita
rismus. Das Problem im Bereich des Politischen ergibt sich in dieser Tradition unter an
derem daraus, dass es unterschiedliche Reichweiten der Interpretation gibt, wer »Be
troffene« sind. Diese Interpretation kann eng gefasst werden (z. B. Österreicher:innen) 
oder weiter (z. B. Europäer:innen). Nirgendwo deutlicher wird diese Problematik, wenn 
es darum geht, wie sich Neutrale angesichts von Krieg gegenüber Dritten verhalten soll
ten. 

Ethik und Neutralität angesichts von Krieg 

Die vorhergehende Aufteilung ethischer Traditionen macht an ihrer Orientierung zwi
schen Prinzipien und Interessen sowie deren Natur (z. B. Tugendethik), Umfang (z. B. 
Dentologie) und Reichweite (z. B. Utilitarismus) deutlich, dass jeglicher ethischen Be
wertung von Neutralität eine ethische Bewertung von Krieg voran geht. Praktische, mo
ralische und ethische Evaluationen von Neutralität haben sich daher ähnlich jenen von 
Krieg entwickelt. 

Der Einfachheit halber beschränkt sich dieser Beitrag auf drei große »Traditionen«34: 
Wilsonianismus/Internationalismus (in Folge hier als »idealistische« Tradition bezeichnet), 
die Tradition des gerechten Kriegs und das Clausewitz Paradigma (d. h. die realpolitische 
Tradition). Alle drei fokussieren auf eine ethische Beurteilung der Legitimität von Krieg. 
Ihre Tendenz ist wiederum in einem Spektrum von idealistisch (z. B. Wilsonianismus; 
die Verunmöglichung von Krieg durch Recht) bis hin zu realistisch (z. B. pragmatische 
Machtpolitik, die Interessen umsetzt und Krieg als Mittel sieht) zu verorten (siehe Tabelle 
3).35 
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Tabelle 3: Ethik und Neutralität angesichts der Beurteilung von Krieg 

Idealismus Gerechter Krieg Realpolitik 
Allgemeiner Fokus Regeln/Recht Standards 

Normen 
Pragmatisch 

Politischer Fokus Kollektive Sicherheit Opfer/Aggressor Interessen 
Neutrale Praxis Unparteilich Differenz Krieg – Frie

den 
Instrument 

Eigene Darstellung 

Die idealistische Tradition geht davon aus, dass Krieg durch Regeln und Recht ge
ächtet werden kann.36 Die Regeln, die dazu in (internationales) Recht gegossen werden, 
materialisieren sich im System der kollektiven Sicherheit. Voraussetzung dazu ist, dass 
diesen Regeln eine unabhängige Existenz von politischen Faktoren zugesprochen wird. 
Wenn dieses System erfolgreich wäre, würde einer rechtlichen und politischen Neutrali
tät die Legitimationsgrundlage fehlen. Solange es allerdings kein globales Regime gibt, 
das für ein Ende von Krieg sorgt, bleibt Neutralität eine legitime ethische Möglichkeit, 
gerade als Alternative zu kollektiver Sicherheit, die Ausbreitung von Krieg zu verhin
dern.37 Die idealpolitische Praxis neutraler Staaten bleibt ethisch daher eine der Unpar
teilichkeit. Dies wurde besonders im Kalten Krieg deutlich, als das System der kollekti
ven Sicherheit große Schwächen zeigte.38 

Ethisch ist Neutralität somit nur solange gerechtfertigt, solange die Ächtung des 
Kriegs durch ein globales System kollektiver Sicherheit nicht erreicht ist. Der Umkehr
schluss davon ist, dass neutralen Staaten die ethische Legitimation an der Teilnahme 
eines imperfekten Systems kollektiver Sicherheit fehlt.39 In Summe tendiert diese Tra
dition dazu, Neutralität auf rechtliche Verpflichtungen (vgl. Dentologie) zu reduzieren. 
Dies ist einer der Gründe, warum in den 1990er-Jahren, also nach dem Ende des Kal
ten Kriegs und angesichts einer idealistischen Euphorie über die liberale internationale 
Ordnung, auf den politischen Kern von Neutralität und dessen Legitimation vergessen 
wurde.40 

Die Tradition des gerechten Kriegs geht davon aus, dass es Legitimationsgrundlagen 
für Krieg gibt.41 Durch einen Fokus auf bestimmte Normen, Legitimationen und Stan
dards versucht diese Tradition, Kriege in gerechte und ungerechte Kriege einzuteilen.42 
Wenn bestimmte Kriege gerecht sind, ist es ungerecht nicht die zum Krieg legitimierte 
Seite einzunehmen. Dies ist eines der gewichtigsten ethischen Argumente gegen Neu
tralität. Die Tradition des gerechten Kriegs ist darüber hinaus eine ethische Herausfor
derung an die Neutralität, weil sie (entsprechend Tabelle 1) sowohl rechtliche als auch 
politische Anfragen an die Neutralität stellt. 

Auf der einen Seite sind die Legitimationsgrundlagen für den gerechten Krieg in in
ternationales Recht gegossen, werden angewandt und sind ein Indikator dafür, dass in
ternationale Politik von Regeln und Mustern bestimmt ist. Gleichzeitig zeigt die Tradi
tion des gerechten Kriegs aber auch auf unabhängige Faktoren internationaler Politik.43 
Alleine die religiöse Geschichte dieser Tradition verdeutlicht, dass die Arrangements (et
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wa der rechtlichen Komponenten) in Relation zu bestimmten Werten stehen. Ähnlich 
dem System kollektiver Sicherheit ist es somit ethisch nicht vereinbar neutral zu blei
ben, wenn Opfer und Aggressor klar identifiziert werden können. 

Die wohl stärkste ethische Unterstützung für Neutralität kommt aus der Tradition 
der Realpolitik. Diese fokussiert auf politische Interessen und legitimiert damit den Ein
satz bestimmter Instrumente. Krieg ist dementsprechend ein weiteres Instrument, ein 
Mittel der Politik.44 Wenn es im nationalen Interesse liegt, ist Neutralität somit ethisch 
gerechtfertigt. Mehr noch, Neutralität kann nützlich sein, um Kriege zu verhindern und, 
wenn einmal ausgebrochen, ihre Folgen abzuschwächen.45 Während der Konferenz für 
Sicherheit und Kooperation in Europa (KSZE) Anfang der 1970er-Jahre spielten neutrale 
und blockfreie Staaten eine gewichtige Rolle in der Mediation zwischen Ost und West. 
Ihre Neutralität war von beiden Seiten akzeptiert.46 Neutralität wurde damit ähnlich ih
rer Funktion für das Staatensystem im 19. Jahrhundert eingesetzt.47 

Auch im österreichischen Neutralitätsgesetz wird der instrumentelle Charakter der 
Neutralität deutlich – zur Wahrung der Souveränität: »Zum Zwecke der dauernden Be
hauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit sei
nes Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität. 
Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und 
verteidigen«48. 

Tatsächlich ist die politische Praxis der Neutralität heute eine weitgehend legalis
tisch kodifizierte, zurückgehend auf die Haager Konventionen von 1907 (siehe hierzu 
auch den Beitrag von Stephan Wittich).49 Diese Praxis ist aber im Zusammenhang mit 
der politischen Entwicklung des Konzeptes der Neutralität zu sehen, die gleichzeitig mit 
der Entwicklung des Konzeptes der Souveränität entstand.50 Neutralität war zunächst 
ein realpolitischer Ausdruck von Souveränität, eine kollektive (d. h. alle Mitglieder des neu
tralen Staates betreffend) und freiwillige (d. h. sie kann von jedem Staat angenommen 
werden) Funktion, um Unabhängigkeit zu bewahren. Andererseits hatte Neutralität im
mer auch eine idealistische Funktion, etwa um Gewaltanwendung zu beschränken oder um 
neutralitätspolitische Praktiken nach innen und nach außen zu legitimieren.51 Neutrali
tät und neutrales Verhalten sind somit immer mehr politische als rechtliche Fragen.52 Die 
ethische Kontextualisierung und Beurteilung von Neutralität kann daher, wie jegliche 
internationale Ethik53, nicht das Politische ignorieren, zumal nicht in einer Demokra
tie. 

Politik der Neutralität in einer staatlichen Demokratie 

Demokratie bedeutet, dass die Bevölkerung (der demos) souverän ist. Politische Theorien 
definieren aber selten, wer die Mitglieder einer Demokratie, der demos, sind.54 Antwor
ten auf die Frage, was den demos ausmacht, fokussieren auf die Nation55 oder sie nehmen 
die Existenz einer politischen Gemeinschaft, die durch einen Staat gebunden ist, einfach 
an56. Liberale Antworten fokussieren auf die Prinzipien der betroffenen Interessen und 
Zwänge. Alle die von der Politik betroffen sind und deren Zwänge unterliegen, sollten ein 
Mitspracherecht haben. Entsprechend vergrößert oder verkleinert sich der Umfang des 
demos und damit die Auswirkungen von Neutralität. 
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Diese Prinzipien sehen Demokratie jedoch primär als Prozess, der Fairness über spe
zifische Ziele stellt.57 Dabei ignorieren sie die substantiellen Werte und Prinzipien von 
Demokratie, allen voran Gleichheit und Solidarität. Gleichheit und Solidarität sind Vor
aussetzungen für Demokratie58, denn Demokratie ist ein kollektiver Entscheidungsfin
dungsprozess, bedingt durch Gleichheit59 und gewährleistet durch Solidarität. Der mo
derne Staat gewährleistet daher noch immer die Festlegung des demos, weil er das pri
märe Instrument ist, um Rechte und Freiheiten in einer Demokratie zu sichern. Er bleibt 
damit auch das wesentliche Instrument, um Gleichheit und Solidarität für den demos zu 
gewährleisten.60 

Neutralität zu gestalten ist somit in erster Linie Aufgabe des Staates, der in einer 
Demokratie Gleichheit und Solidarität sichert und international legitimiert ist. Wenn 
Gleichheit und Solidarität Bedingung und Instrument einer Demokratie sind, so obliegt 
es dem Staat Neutralität gleichsam aus allen ethischen Traditionen heraus zu begrün
den und zu gestalten. Für eine Demokratie ist Neutralität dementsprechend ein Mittel, 
kein Selbstzweck. Das bedeutet, dass der Staat sich nicht nur auf eine ethische Tradition 
berufen kann, egal ob Neutralität als Wesensmerkmal des Staates (nicht notwendiger
weise des demos) (vgl. Tugendethik); als rechtliche Verpflichtung (vgl. Dentologie); oder 
als Notwendigkeit von Interessen (vgl. Utilitarismus) angenommen wird. 

Tatsächlich ist Neutralität von rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen ge
prägt (siehe Tabelle 1 oben), die auch jenseits der unmittelbaren Verantwortlichkeit ge
genüber dem demos zu verorten sind. Rechtliche (innerstaatliche) Rahmenbedingungen 
mögen teilweise unabhängig von politischen Voraussetzungen sein und gewähren damit 
faire (demokratische) Prozesse. Durch internationales Recht, etwa durch die Definition 
von Neutralität im Völkerrecht, mögen sie auch die unabhängigen Voraussetzungen für 
die Neutralität bilden. Allerdings sind sie immer Gegenstand politischer Interpretatio
nen, von diesen abhängig und damit gegenüber dem demos verantwortlich. Wenn Neu
tralität ein Selbstzweck, ein politisches Ziel an sich ist (vgl. Tugendethik), sind die Ar
rangements von Praktiken wie die Anwendung des Neutralitätsrechts die logische Kon
sequenz nicht aber die Ursache dafür. Tatsächlich lassen sich nur wenig Argumentati
onslinien einer ethischen Tradition zuschreiben (siehe Tabelle 3) sondern finden sich in 
einem Spannungsfeld mehrerer Linien wieder.61 

Was den Versuchen und Bemühungen um eine politische Debatte in Österreich, ge
rade über den Wert – und damit einer ethischen Beurteilung – von Neutralität fehlt, ist 
eine vorausgehende Debatte über das Ziel der Politik, die den demos betrifft. Bestenfalls 
beruhen die öffentlichen Debatten über die Neutralität auf prozeduralen Aspekten, z. B. 
ob sich das österreichische Neutralitätsrecht mit dem Recht der EU vereinen lässt (vgl. 
Dentologie). International neutral und solidarisch innerhalb der EU ist aber nicht nur 
eine prozedurale juristische Frage, sondern eine politische (z. B. eine, die von Interessen 
bestimmt ist, vgl. Utilitarismus). 

Ein »Schlingerkurs zwischen Neutralität und Solidarität« mag »Glaubwürdig
keitsdefizite« mit sich bringen und »sicherheitspolitisch verfehlt« sein.62 Er ist jedoch 
letztlich auch das Resultat unterschiedlicher ethischer Voraussetzungen, Abhängigkei
ten und Beurteilungen von Neutralität, mit unterschiedlichen Fokussierungen auf den 
juristischen und politischen Kern von Neutralität. Auch die Österreichische Sicherheits
strategie behält diesen »Schlingerkurs« bei, wenn die sicherheitspolitische Stellung 
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Österreichs gekennzeichnet wird als eine zwischen »militärischer Neutralität« und 
solidarischer »Mitgliedschaft in der Europäischen Union«.63 Aus dem Vorangegangenen 
sind an dieser durchaus repräsentativen Feststellung von »Neutralität und Solidarität« 
zumindest zwei Aspekte nennenswert. 

Erstens wird Neutralität auf militärische Neutralität reduziert. Zwar wird Neu
tralität weiterhin als idealistisch präsentiert, indem sie helfen soll, die internationale 
Vermittlerrolle Österreichs zu stärken und weltweit für die Einhaltung der Menschen
rechte einzutreten.64 Konsequent wäre es, Neutralität als realpolitisches Instrument 
und als zweckorientiert zu beschreiben – wenn das dahinterliegende Ziel von einem 
durch Gleichheit und Solidarität gekennzeichneten demos bestimmt würde. Zweitens 
wird Neutralität dadurch ohne Rücksicht auf ihren Charakter als »Bezugspunkt« für 
Identität festgeschrieben. Dieser wird allerdings nicht mehr in der Neutralität oder 
dem betroffenen demos (»immerwährende« Neutralität ist ja gleichsam ein Identitäts
prinzip), sondern in der Solidarität mit der EU und den Werten der Vereinten Nationen 
verortet. 

Ethische Traditionen und Debatten können der Politik nicht die Entscheidung über 
die Interpretation und Praxis von Neutralität abnehmen. Was sie aber können, neben 
einer Beurteilung der politischen Debatte, ist der Politik die unterschiedlichen Inter
pretationen zu verdeutlichen und darauf aufmerksam zu machen, auf welchen Grund
lagen diese Interpretationen beruhen und was für Folgen sie haben. So werden häufig 
rechtliche und politische Interpretationen vermischt. Die politische Debatte sollte ehr
lich darauf hinweisen, dass eine rechtliche Argumentation von Neutralität immer auch 
abhängig von politisch gewachsenen und geformten Regeln und Werten ist und zu was 
für einem Ziel diese führen sollen. 

Es ist verständlich, wenn sich politische Debatten über die Neutralität unterschied
licher Argumente verschiedener ethischer Traditionen bedienen. Diese Debatten wür
den allerdings an Nachvollziehbarkeit, Legitimität und politischer Reichweite gewinnen, 
wenn sie konsequenter geführt würden. Wenn zum Beispiel auf die rechtlichen Pflichten 
der Neutralität verwiesen wird, wäre es nur konsequent, dass sich die politische Praxis 
auf das Neutralitätsrecht beschränkt. Wenn sich hingegen die politische Debatte auf na
tionale Interessen beruft, wäre es nur konsequent, dies nicht mit unabhängigen Prinzi
pien zu argumentieren. 

Das Rosinenpicken aus ethischen Traditionen zur Verwendung und Interpretation 
von Neutralität ist ethisch gesehen nicht konsequent aber politisch nachvollziehbar. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass politische Akteure aus der Verantwortung entlassen werden 
können, auch ethische Fragen konsistent zu argumentieren und diskutieren. Das erfor
dert aber zunächst, dass der Debatte über die Beurteilung der Neutralität eine Debatte 
über die Ziele der Außen- und Sicherheitspolitik, die den demos betreffen, vorausgehen 
muss (bzw. realistischerweise zumindest gleichzeitig geführt werden muss). 
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